
  20.09.1995 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

20.09.1995 

Geschäftszahl 

94/13/0253 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie VwGH E 1995/08/02 93/13/0099 3 

Stammrechtssatz 

Bei längeren Aufenthalten ist in der gebotenen typisierenden Betrachtungsweise von der Möglichkeit der 
Inanspruchnahme solcher Verpflegungsmöglichkeiten auszugehen, deren Aufwendungen als Teil der Kosten der 
Lebensführung grundsätzlich nicht abzugsfähig sind. 

Beachte 

Miterledigung (miterledigt  bzw  zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 

94/13/0254 


